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Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Jugendhilfeausschuss 25.02.2019 öffentlich Kenntnisnahme 

 
 

Stand der Umsetzung der Maßnahmen im Aufgabengebiet der 
Jugendhilfeplanung 

 
 

I. Beschlussantrag 
 
Kenntnisnahme    
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Jugendhilfebedarfe und die daraus resultierenden Maßnahmen sind regelmäßig zu 
evaluieren und fortzuschreiben. Zum einen bearbeitet und analysiert die 
Jugendhilfeplanung aktuelle Bedarfslagen in Form von beteiligungsorientierten 
Planungsprozessen. Über die entwickelten Planungskonzepte und die 
Vorgehensweise wurde der Jugendhilfeausschuss regelmäßig informiert. Zum 
anderen wird parallel zu diesen Planungsprozessen der Kreisjugendplan 
fachbereichsbezogen durch die entsprechenden Stellen im Kreisjugendamt 
entsprechend der Gliederung fortgeschrieben.  
 
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2017 die Ergebnisse und 
die daraus resultierenden Maßnahmenvorschläge aus dem Planungsprozess 
„Vision Integration: Integration von jungen Menschen mit Fluchterfahrung im 
Landkreis Göppingen“ (BU 2017/182) zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 
Die Planungsergebnisse und Maßnahmen aus der Fortschreibung des 
Kreisjugendplans für die Bereiche „Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit“ (BU 
2018/073) wurden dem Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 25.06.2018 
vorgestellt. Sie wurden ausführlich diskutiert und ebenfalls zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die zur Umsetzung der Maßnahmen benötigten zusätzlichen Mittel (siehe finanzielle 
Auswirkungen) wurden in den Haushalt für 2018 eingestellt und entsprechend der 
Umsetzungsplanung in die Haushaltsplanungen für die darauf folgenden Jahre 
aufgenommen.  
 
Für beide Maßnahmenkataloge wurde die Verwaltung beauftragt, gemeinsam mit 
den benannten Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern, die 
Maßnahmen umzusetzen. 
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Die Umsetzung der größten Anzahl der beschlossenen Maßnahmen erfolgt im 
geplanten Zeitraum. Jedoch kam und kommt es zu zeitlichen Verschiebungen in der 
Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem Bereich des Planungsprozesses „Vision 
Integration“. Begründet ist dies zum einen in der seit Oktober 2018 vakanten Stelle 
in der Jugendhilfeplanung und zum anderen in der seit März 2018 unbesetzten 
Stelle in der Leitung des Bildungsbüros.  
 
Im Planungsbereich der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit befinden sich 
zahlreiche Maßnahmen in der Umsetzung.  
 
Für den Bereich der Schulsozialarbeit (Kreisjugendplan Kapitel 2.4) wurde unter 
anderem der Bedarf für eine konzeptionelle Weiterentwicklung gesehen 
(Maßnahme 25).  
 
Die Koordination der Jugendsozialarbeit verfügt über einen Stellenanteil von 
insgesamt 25 %; davon wird auch der Bereich der Schulsozialarbeit abgedeckt.  
 
Diese Personalausstattung erlaubt es nicht, dass alle vorgesehenen Maßnahmen 
umgesetzt werden können; vielmehr müssen entsprechende Prioritäten festgelegt 
werden. 
 
Über den derzeitigen Umsetzungsstand der Maßnahmen, die im 
Verantwortungsbereich der Jugendhilfeplanung und des Beauftragten für 
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit liegen, wird in der Sitzung mündlich berichtet.  
 
Eine Zusammenstellung der beschlossenen Maßnahmen ist in Anlage 1 und  
Anlage 2 beigefügt. 
     
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine     
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Planungsprozess „Vision Integration: 
Integration von jungen Menschen mit Fluchterfahrung im Landkreis Göppingen“ im 
Jahr 2018 wurden in den Haushaltsplan 2018 zusätzliche Mittel in Höhe von 
insgesamt 15.750,00 € (Produkt 36.20.03.99.00; Sachkonto 4271000) 
aufgenommen. 
 
Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Planungsprozess „Vision Integration: 
Integration von jungen Menschen mit Fluchterfahrung im Landkreis Göppingen“ im 
Jahr 2019 wurden in den Haushaltsplan 2019 Mittel in Höhe von 6.000,00 € 
eingestellt und beschlossen. Die eingestellten Mittel für die Jugendhilfeplanung 
umfassen somit für das Jahr 2019 18.500,00 € (Produkt 36.20.03.99.00; Sachkonto 
4271000), die im Haushaltsplan 2019 aufgenommen und beschlossen wurden. 
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Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Kreisjugendplan Teil C1 
„Jugendarbeit“ und C2 „Jugendsozialarbeit“ wurden in den Haushaltsplan 2019 
Mittel in Höhe von insgesamt 13.500,00 € eingestellt (Produkt 36.20.02.99.01; 
Sachkonto 4271000 und Produkt 36.20.01.99.00; Sachkonto 4271000). 
 

Es ist davon auszugehen, dass die Überarbeitung der Förderrichtlinien des 
Kreisjugendplanes (Maßnahmen 1, 6, 18, 27) zu Folgekosten führen wird. Diese 
stellen nach §§ 12, 74 SGB VIII keine Freiwilligkeitsleistung des Landkreises dar. 
Die Folgekosten sind im Moment noch nicht zu beziffern. Dem 
Jugendhilfeausschuss werden die überarbeiteten Richtlinien zu gegebener Zeit zur 
Beschlussfassung vorgelegt.    

 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft des sozialen Zusammenlebens      

Zukunft der Familien      

Zukunft der Jugend      

       

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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